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1. Fragestellung 

Gegenstand der nachfolgenden Bearbeitung ist die Frage, ob eine Darlehensvergabe durch den 
Bund an die Autobahn GmbH als finanzielle Transaktion einzuordnen wäre und inwieweit ein 
solcher Vorgang im Hinblick auf die Schuldenbremse berücksichtigt werden müsste. 

Im Folgenden wird zunächst allgemein die Berücksichtigung finanzieller Transaktionen bei der 
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme erörtert (vgl. hierzu unter 2.). Anschließend wird auf 
die Schuldenbremsenrelevanz einer Darlehensvergabe an die Autobahn GmbH eingegangen. In 
diesem Zusammenhang wird auch die Frage der Einordnung dieser Maßnahme als finanzielle 
Transaktion behandelt (vgl. hierzu unter 3.). 

2. Allgemeines zur Berücksichtigung finanzieller Transaktionen 

2.1. Begriff der finanziellen Transaktion 

Nach Art. 115 Abs. 2 Satz 5 Grundgesetz (GG) wird die Bereinigung der Einnahmen und Ausga-
ben um finanzielle Transaktionen durch ein Bundesgesetz geregelt. Diesem Regelungsauftrag ist 
der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Ausführung von Art. 115 GG (G 115) nachgekommen. Nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 G 115 sind „Einnahmen und Ausgaben […] bei der Veranschlagung in einer 
konjunkturellen Normallage grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen; Einnah-
men und Ausgaben sind um finanzielle Transaktionen zu bereinigen.“ Nach § 3 G 115 sind aus 
„den Ausgaben nach § 2 Abs. 1 erster Halbsatz […] die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligun-
gen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe herauszurechnen, 
aus den Einnahmen nach § 2 Abs. 1 erster Halbsatz diejenigen aus der Veräußerung von Beteili-
gungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich sowie aus Darlehensrückflüssen.“ 

Zum Begriff der finanziellen Transaktionen führt das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
Folgendes aus: 

  „Als finanzielle Transaktionen werden Transaktionen in Bezug auf finanzielle Vermögens-
werte (Forderungen und Verbindlichkeiten) bezeichnet. Es handelt sich dabei um finanzver-
mögensneutrale Vorgänge, d. h. mit den Kassenbewegungen gehen ausgleichende Gegenbu-
chungen bei Forderungen bzw. Verbindlichkeiten einher, z. B. Privatisierungserlöse (Tausch 
von Beteiligungsvermögen gegen Kassenzugang) oder Darlehensvergaben (Tausch Kassenaus-
gang gegen Forderungserwerb).“1 

 

1 BMF, Kompendium zur Schuldenregel des Bundes (Schuldenbremse), Stand: 25. Februar 2022, S. 19, abrufbar 
unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finan-
zen/Schuldenbremse/kompendium-zur-schuldenbremse-des-bundes.pdf?__blob=publicationFile&v=9; entspre-
chend auch: Stabilitätsrat, Kompendium zur Überwachung der Einhaltung der Schuldenbremse nach Art. 109a 
Abs. 2 GG, Stand: 10. Oktober 2023, S. 10, abrufbar unter: https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumenta-
tion/Ueberwachung_Einhaltung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessio-
nid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622, jeweils zuletzt abgerufen am 4. September 2024. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Schuldenbremse/kompendium-zur-schuldenbremse-des-bundes.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Schuldenbremse/kompendium-zur-schuldenbremse-des-bundes.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Ueberwachung_Einhaltung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessionid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622
https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Ueberwachung_Einhaltung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessionid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622
https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Ueberwachung_Einhaltung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessionid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622
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2.2. Zweck der zugrunde liegenden Regelungen 

Zum Zweck der genannten Regelungen wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass die Be-
rücksichtigung von finanziellen Transaktionen im Rahmen der Schuldenregel zu einer Annähe-
rung des Haushaltssaldos an den Finanzierungssaldo der Maastricht-Rechnung führe, der dem 
Konzept der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) folge. Als finanzielle Transaktionen 
würden in den VGR – und damit in der Maastricht-Rechnung – nichtvermögenswirksame Ein-
nahmen und Ausgaben bezeichnet.2 

Der Grund für die Berücksichtigung finanzieller Transaktionen liegt mithin in dem Bestreben, auf 
der Grundlage der nationalen Schuldenregel annähernd zu einem Ergebnis zu gelangen, das als 
Finanzierungssaldo des Bundes für die europarechtlichen Bestimmungen zur Haushaltsdisziplin 
maßgeblich ist. Die Berechnung ist dort in Anwendung des Systems Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen (ESVG 2010) vorzunehmen. In dessen Rahmen bleiben Vorgänge für die Ermitt-
lung des öffentlichen Defizits außer Betracht, die lediglich den Austausch von Vermögenspositio-
nen beinhalten und somit den Vermögensstand des Staates nicht verändern, wie zum Beispiel bei 
Veräußerung einer Unternehmensbeteiligung, der eine Einnahme gegenübersteht (sog. Aktiv-
tausch) oder bei der Vergabe eines Darlehens, die die Begründung eines Rückzahlungsanspruchs 
zur Folge hat.3 

2.3. Herausrechnung bei der Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme 

Zu der Berücksichtigung der finanziellen Transaktionen bei der Berechnung der zulässigen Kre-
ditaufnahme wird in der Literatur ausgeführt: 

  „Die in die Bereinigung einzubeziehenden Haushaltspositionen sind jeweils auf der Ausga-
ben- bzw. Einnahmenseite ‚herauszurechnen‘ d.h. sie bleiben bei der Ermittlung der Gesamt-
summe von Ausgaben bzw. Einnahmen unberücksichtigt.“4 

Wird als Ausgabe etwa ein Darlehen veranschlagt, bleibt dies bei der Ermittlung der Gesamtaus-
gaben unberücksichtigt.5 Dies führt dazu, dass der Finanzierungssaldo verringert und der Kredit-
spielraum entsprechend ausgeweitet wird. Die „Herausrechnung“ von Ausgabepositionen bedeu-
tet, dass ihre Finanzierung durch Kredit für die Schuldenregelung des Art. 115 Abs. 2 GG nicht 
relevant ist, da sie nicht zu den „Ausgaben“ gehören, die gemäß § 2 Abs. 1 Halbsatz 1 G 115 
durch Einnahmen (ohne Kreditaufnahme) auszugleichen sind.6 

 

2 BT-Drs. 16/12400, S. 19, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/16/124/1612400.pdf, zuletzt abgeru-
fen am 22. August 2024. 

3 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 115, Rn. 20. 

4 Ebd. 

5 Ebd. 

6 Ebd. 

https://dserver.bundestag.de/btd/16/124/1612400.pdf
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3. Schuldenbremsenrelevanz der Darlehensvergabe an die Autobahn GmbH 

Vorliegend steht eine Darlehensvergabe des Bundes an die Autobahn GmbH in Frage. Für die 
Einordnung dieser Maßnahme als finanzielle Transaktion und damit als schuldenbremsenneutral 
könnte zunächst der Wortlaut des § 3 G 115 sprechen, nach welchem aus den Ausgaben des Bun-
des unter anderem die Ausgaben „für die Darlehensvergabe“ herauszurechnen sind. 

In einem Brief des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen (BMF)7 so-
wie in einem Kurzgutachten von Hellermann8 werden diesbezüglich allerdings Bedenken erho-
ben. Die in den genannten Stellungnahmen hinsichtlich der beschriebenen Darlehensvergabe an-
gestellten Überlegungen werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt und rechtlich einge-
ordnet (vgl. hierzu unter 3.1. und 3.2.). Anschließend wird auf die Folgerungen eingegangen, die 
sich hieraus für die vorliegende Fragstellung ergeben (vgl. hierzu unter 3.3.). 

3.1. Brief des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF 

Der Wissenschaftliche Beirat nimmt insbesondere die Frage in den Blick, „ob eine Darlehens-
vergabe des Bundes an die Autobahn GmbH das Nettovermögen des Bundes nicht verändert.“9 
Unter den bestehenden Rahmenbedingungen bestünden daran „ernste Zweifel, da die Autobahn 
GmbH ohne eigene Erträge eine Rückzahlung von Darlehen des Bundes nur durch Zuschüsse des 
Bundes ermöglichen könnte.“10 Damit lasse sich das Ziel der Einordnung der Darlehensvergabe 
als finanzielle Transaktion nicht erreichen.11 

Weiterhin greift der Wissenschaftliche Beirat den Vorschlag auf, nach welchem der Autobahn 
GmbH durch entsprechende Gesetzesänderungen12 eigene Einnahmen aus dem Mautaufkommen 
nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) zur Verfügung gestellt werden könnten. 
Hätte die Übertragung der (bisher dem Bund zufließenden) Mauteinnahmen an die Autobahn 
GmbH denselben Umfang wie die Ersetzung von Zuschüssen durch Darlehensvergaben, sei die 
Reduzierung der Einnahmen des Bundes der Höhe nach identisch mit der Reduzierung seiner 

 

7 Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, Brief an den Bundesminister der Finanzen vom 31. Juli 2024 „Globale 
Minderausgabe im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025“, abrufbar unter: https://www.bundesfi-
nanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/brief-zum-bun-
deshaushalt-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5, zuletzt abgerufen am 23. August 2024. 

8 Hellermann, Kurzgutachten im Auftrag des BMF vom 26. Juli 2024 „Finanzverfassungsrechtliche Fragen im Zu-
sammenhang mit der Aufstellung des Bundeshaushalts 2025, abrufbar unter: https://www.zeit.de/wirt-
schaft/2024-08/gutachten.pdf?appLinkHandling=true, zuletzt abgerufen am 23. August 2024. 

9 Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, a.a.O. (Fußnote 7), S. 5. 

10 Ebd. 

11 Ebd. 

12 Konkret hält die Bundesregierung „Änderungen am Haushaltsgesetz, dem Bundesfernstraßenmautgesetz und am 
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetz“ für erforderlich, vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung, Pressemitteilung, Nummer 196/24 vom 16. August 2024, S. 4, abrufbar unter: https://www.bundesfinanz-
ministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Bundeshaushalt/vereinbarung-haushalt-
2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt angerufen am 28. August 2024. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/brief-zum-bundeshaushalt-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/brief-zum-bundeshaushalt-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/brief-zum-bundeshaushalt-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.zeit.de/wirtschaft/2024-08/gutachten.pdf?appLinkHandling=true
https://www.zeit.de/wirtschaft/2024-08/gutachten.pdf?appLinkHandling=true
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Bundeshaushalt/vereinbarung-haushalt-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Bundeshaushalt/vereinbarung-haushalt-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Bundeshaushalt/vereinbarung-haushalt-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 055/24; WD 4 - 3000 - 062/24 

Seite 7 

schuldenbremsenrelevanten Ausgaben, sodass die Maßnahme im Hinblick auf die Verringerung 
der Globalen Minderausgabe13 wirkungslos sei.14 Zu einer Entlastung des Bundeshaushalts 
komme es vielmehr nur dann, wenn die Ersetzung von Zuschüssen durch Darlehensvergaben hö-
her ausfalle als die Übertragung von Mauteinnahmen an die Autobahn GmbH. In diesem Fall 
stelle sich allerdings die Frage, ob die Autobahn GmbH die (im Vergleich zu den zugewiesenen 
Mauteinnahmen höheren) Darlehensforderungen „nachhaltig bedienen könnte und ob letztlich 
wieder ein weiterer Zuschuss des Bundes notwendig wäre.“15 

Zudem spricht der Wissenschaftliche Beirat einen Vorschlag an, nach welchem „die Rückzah-
lung eines Darlehens des Bundes nicht über eigenständige Mauteinnahmen der Autobahn GmbH 
erreicht würde, sondern über jährliche Zuschüsse des Bundes zur Tilgung dieses Darlehens.“ Da-
bei könnten die zukünftigen Zuschüsse des Bundes bereits im Zeitpunkt der Darlehensvergabe 
„als Verpflichtungsermächtigung in die Budgetplanung der kommenden Jahre aufgenommen 
werden.“16 

Im Ergebnis stellen sich nach Auffassung des Wissenschaftliche Beirats in Bezug auf die be-
schriebenen Varianten „ernste Fragen hinsichtlich der Erfüllung der Definition einer finanziel-
len Transaktion“.17 Auf Grundlage der vorliegenden Informationen sei unklar, wie durch die vor-
geschlagenen Maßnahmen „eine Verringerung der Globalen Minderausgabe erreicht werden 
könnte, ohne Lasten lediglich in die Zukunft zu verlagern.“18 Ausgehend von dem „gegenwärti-
gen institutionellen Rahmen“ bezweifelt der Beirat, dass die beschriebene Darlehensvergabe als 
finanzielle Transaktion eingeordnet werden könne.19 Etwas anders gelte jedoch, wenn der Darle-
hensschuldner (hier also die Autobahn GmbH) „eigenständige und neue Ertragsquellen erschlie-
ßen könnte, die seine Rückzahlungsfähigkeit sichern würden.“20 

3.2. Kurzgutachten Hellermann 

Hellermann geht dagegen im ersten Ansatzpunkt davon aus, dass eine Darlehensgewährung an 
die Autobahn GmbH als finanzielle Transaktion einzuordnen und damit „grundsätzlich nicht 
schuldenbremsenrelevant“ sei.21 Allerdings untersucht er daran anknüpfend, „ob die – partiell an 

 

13 Unter einer globalen Minderausgabe wird ein „negativer Ausgabeansatz“ verstanden, der den durch Art. 110 
Abs. 1 Satz 2 GG vorgegebenen Haushaltsausgleich ermöglichen soll und diesen erleichtert, vgl. Bajohr, DÖV 
2004, 949, 950. 

14 Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, a.a.O. (Fußnote 7) S. 5 f. 

15 Ebd. S. 6. 

16 Ebd. 

17 Ebd. (Hervorhebung nur hier). 

18 Ebd. 

19 Ebd. 

20 Ebd. 

21 Hellermann, a.a.O. (Fußnote 8), S. 27, 32. 
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die Stelle von Zuschüssen des Bundes tretende – Darlehensfinanzierung sich im Einzelfall als 
rechtsmissbräuchliche Umgehung der staatsschuldenrechtlichen Vorgaben des Art. 115 Abs. 2 
GG darstellt und deshalb als schuldenbremsenrelevant anzusehen ist.“22 

Dabei greift Hellermann auf Kriterien zurück, welche in der Rechtsprechung und in der Literatur 
für Fälle entwickelt wurden, in denen selbstständige Rechtsträger (insbesondere öffentliche Un-
ternehmen wie die Autobahn GmbH) Kredite bei Dritten aufnehmen und sich angesichts der Um-
stände des Einzelfalls die Frage stellt, ob die Kreditaufnahme dem Bund zuzurechnen ist, weil es 
ansonsten zu einer rechtsmissbräuchlichen Umgehung der Schuldenbremse käme.23 

Die Kriterien für eine solche Zurechnung wurden bereits in einem Sachstand der Wissenschaftli-
chen Dienste des Deutschen Bundestages erörtert (WD 4 - 3000 - 006/24), auf welchen hinsicht-
lich der Einzelheiten verwiesen wird.24 Als rechtsmissbräuchliche Umgehung der Schulden-
bremse werden in dem genannten Zusammenhang unter anderem Fälle bewertet, in denen der 
Darlehensnehmer über keine eigenen Sachaufgaben verfügt, sondern als reine Finanzierungsge-
sellschaft tätig wird. Entsprechendes soll etwa dann gelten, wenn der Bund bei der Rückzahlung 
des Darlehens selbst den Schuldendienst übernimmt. In beiden Fällen wird eine Zurechnung der 
Kreditaufnahme zu Lasten des Bundes befürwortet.25 Die genannten Kriterien werden in dem 
Kurzgutachten auf den vorliegenden Fall, in denen der selbstständige Rechtsträger den Kredit 
nicht bei Dritten, sondern beim Bund aufnimmt, übertragen.26 

Dabei wird ausgeführt, dass es sich bei der Autobahn GmbH nicht um eine reine Finanzierungs-
gesellschaft handele, sondern dass ihr eigene Sachaufgaben übertragen worden seien.27 Diesbe-
züglich verweist Hellermann auf § 5 Abs. 1 Satz 2 Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetz 
(InfrGG).28 Gegenstand der Autobahn GmbH sind danach die Planung, der Bau, der Betrieb, die 
Erhaltung, die vermögensmäßige Verwaltung und die Finanzierung der Bundesautobahnen. Wei-
terhin wird auf die konkretisierenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag der Autobahn GmbH 

 

22 Ebd. S. 27 bis 30, 32 f. 

23 Ebd. S. 27 ff. 

24 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand „Finanzierung des Neu- und Ausbaus der 
Schieneninfrastruktur – Vereinbarkeit verschiedener Modelle mit der Schuldenbremse sowie mit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023“ vom 7. Februar 2024, WD 4 - 3000 - 006/24, Ziffer 3.4., 
S. 15 bis 18, abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/992432/8a3ec33f0b73775e2ed6423a1c1358ed/WD-4-006-24-pdf.pdf, zuletzt abgerufen am 28. Au-
gust 2024. 

25 Ebd. 

26 Hellermann, a.a.O. (Fußnote 8), S. 27 ff. 

27 Ebd. S. 27 f. 

28 Ebd. S. 27 f. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/992432/8a3ec33f0b73775e2ed6423a1c1358ed/WD-4-006-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/992432/8a3ec33f0b73775e2ed6423a1c1358ed/WD-4-006-24-pdf.pdf
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verwiesen. Vor diesem Hintergrund liege eine rechtsmissbräuchliche Umgehung durch Einschal-
tung einer bloßen Finanzierungseinrichtung fern.29 

Weiterhin sei die Darlehensvergabe im vorliegenden Zusammenhang – ebenso wie eine Zu-
schussgewährung – ein grundsätzlich legitimes Finanzierungsinstrument. Dessen rechtsmiss-
bräuchliche Anwendung sei solange zu verneinen, wie die nähere Ausgestaltung der Darlehens-
vergabe sich „nicht allein als ein auf die Vermeidung der schuldenbremsenrelevanten staatlichen 
Ausgabe zielender ‚verdeckter‘ Zuschuss“ darstelle, sondern „als eine den Charakteristika des In-
struments entsprechende Darlehensfinanzierung.“30 

Hellermann weist allerdings darauf hin, dass die Autobahn GmbH nach bestehender Rechtslage 
über keine eigenen Einnahmen verfüge.31 Insbesondere stünden die Einnahmen aus der LKW-
Maut gemäß § 2 Abs. 2 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) nicht ihr, sondern dem Bund als 
Gläubiger zu.32 Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft werde nach § 7 Abs. 1 InfrGG durch Zu-
schüsse des Bundes finanziert. Diese entstammten in erster Linie dem Gebührenaufkommen aus 
dem BFStrMG und gegebenenfalls ergänzend aus weiteren Haushaltsmitteln des Bundes.33 Ein 
vom Bund gewährtes Darlehen könne die Autobahn GmbH danach nur aus Mitteln bedienen, die 
ihrerseits dem Bundeshaushalt entstammen.34 

Vor diesem Hintergrund liege es nahe, „dass die partielle Ersetzung von Bundeszuschüssen 
durch ein Darlehen des Bundes, welches wiederum mit aus Bundeszuschüssen entstammenden 
Mitteln bedient würde, als ein Umgehungsgeschäft zur Vermeidung staatsschuldenrechtlicher 
Begrenzungen angegriffen würde.“35 Insofern verweist Hellermann darauf, dass die Übernahme 
des Schuldendienstes durch den Bund für ein durch einen selbstständigen Rechtsträger aufge-
nommenes Darlehen „in den einschlägigen Stellungnahmen […] regelmäßig eine starke Rolle für 
die Annahme rechtsmissbräuchlicher Gestaltungen“ spiele.36 In der Sache wird damit – wie be-
reits bei dem Aspekt der „eigenen Sachaufgabe“ – auf einen Gesichtspunkt abgestellt, welcher 
nach verbreiteter Ansicht als bedeutendes Kriterium bei der Frage anzusehen ist, inwieweit dem 
Bund Kreditaufnahmen selbstständiger Rechtsträger zuzurechnen sind und damit der Schulden-
bremse unterfallen. Vor diesem Hintergrund sieht Hellermann „ein nicht unbeträchtliches Risiko, 

 

29 Ebd. S. 28. 

30 Ebd. 

31 Ebd. S. 29. 

32 Ebd. Aus § 11 Abs. 1 BFStrMG ergibt sich zudem, dass das Mautaufkommen vollständig im Bundeshaushalt 
vereinnahmt und abzüglich eines jährlichen Betrages von 150 Millionen Euro zusätzlich dem Verkehrshaushalt 
zugeführt wird. 

33 Ebd. 

34 Ebd. 

35 Ebd. 

36 Ebd. 
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dass bei einem vom Bund gewährten Darlehen dessen vollständige (indirekte) Bedienung aus 
Bundeszuschussmitteln als eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung angesehen würde.“37 

Dieses rechtliche Risiko lasse sich indes reduzieren, wenn der Autobahn GmbH vor der Darle-
hensgewährung durch Änderungen der entsprechenden gesetzlichen Regelungen „Zugang zu ori-
ginär eigenen Einnahmen eröffnet würde“.38 Vorstellbar sei insoweit die gesetzliche Verleihung 
der Gläubigerstellung für jedenfalls einen Teil der Mauteinnahmen nach dem BFStrMG.39 

Als weitere denkbare Alternative nennt Hellermann „die gesetzliche Verankerung eines gegen 
den Bund gerichteten Anspruchs der Autobahn GmbH auf Weiterleitung von Mauteinnahmen 
aus dem Bundeshaushalt“.40 Die Rückzahlung des Darlehens, so das Kurzgutachten weiter, würde 
dann zwar immer noch aus ursprünglichen Bundesmitteln erfolgten, sei aber „nicht mehr so un-
mittelbar mit der haushaltsjährlichen Gewährung von Zuschüssen im Haushaltsgesetz als der al-
ternativen Finanzierungsoption verkoppelt“.41 Dies könne „den Vorwurf des rechtsmissbräuchli-
chen Übergangs von der bisherigen Zuschuss- zu einer partiellen Darlehensfinanzierung maßgeb-
lich abschwächen.“42 

3.3. Folgerungen für die vorliegende Fragestellung 

Hinsichtlich der aus den beiden vorstehend genannten Stellungnahmen zu ziehenden Schlussfol-
gerungen lässt sich zunächst zwischen der bestehenden Rechtslage (vgl. hierzu unter 3.3.1.) und 
der rechtlichen Situation im Falle einer gesetzlichen Zuweisung von Einnahmen an die Auto-
bahn GmbH (vgl. hierzu unter 3.3.2.) differenzieren. 

3.3.1. Bestehende Rechtslage 

Beide Stellungnahmen zeigen Aspekte auf, welche auf Grundlage der bestehenden Rechtsvor-
schriften für die Schuldenbremsenrelevanz einer Darlehensvergabe des Bundes an die Autobahn 
GmbH sprechen. Unterschiede ergeben sich indes bei der Begründung. 

Der Wissenschaftliche Beirat richtet das Hauptaugenmerk darauf, „ob eine Darlehensvergabe des 
Bundes an die Autobahn GmbH das Nettovermögen des Bundes nicht verändert.“ Damit wird die 
Frage der Vermögensneutralität angesprochen, welche nach der eingangs genannten Definition 
Voraussetzung für die Einordnung einer Maßnahme als finanzielle Transaktion ist (vgl. hierzu 
unter 2.1.). Die Vermögensneutralität der fraglichen Darlehensvergabe zieht der Beirat mit der 

 

37 Ebd. S. 29 f. 

38 Ebd. S. 30 (Hervorhebung nur hier). 

39 Ebd. Dabei wird darauf hingewiesen, dass dieser Weg „im Hinblick auf die grundgesetzlich garantierte Eigentü-
merstellung des Bundes an den Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen (Art. 90 Abs. 1 S. 1 GG), für deren 
Benutzung die Maut erhoben wird, zu überprüfen wäre“. 

40 Ebd. 

41 Ebd. 

42 Ebd. 
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Überlegung in Zweifel, dass „die Autobahn GmbH ohne eigene Erträge eine Rückzahlung von 
Darlehen des Bundes nur durch Zuschüsse des Bundes ermöglichen könnte.“ In der Sache wird 
damit bereits das tatbestandliche Vorliegen einer finanziellen Transaktion verneint.43 

Hiergegen ließe sich zwar der Wortlaut des § 3 G 115 anführen. Dieser setzt für die Einordnung 
als finanzielle Transaktion allein eine „Darlehensvergabe“ voraus, ohne dass darüber hinaus wei-
tere Anforderungen – etwa die Werthaltigkeit des Rückzahlungsanspruchs – ausdrücklich thema-
tisiert werden. Allerdings dürfte im Rahmen der Auslegung des § 3 G 115 auch der Zweck der 
genannten Vorschrift sowie der Schuldenbremse zu berücksichtigen sein. In der Gesetzesbegrün-
dung zu § 3 G 115 wird insoweit darauf hingewiesen, dass als „finanzielle Transaktionen […] in 
den VGR – und damit in der Maastricht-Rechnung – nichtvermögenswirksame Einnahmen und 
Ausgaben bezeichnet“ werden.44 Die damit angesprochene Vermögensneutralität soll bei Darle-
hen zwar grundsätzlich schon daraus folgen, dass mit „der Darlehensgewährung der Rückzah-
lungsanspruch gleicher Höhe korrespondiert.“45 Zur Bejahung einer finanziellen Transaktion 
wird jedoch darüber hinaus „die Werthaltigkeit des Darlehens, d.h. die Verlässlichkeit seiner 
Rückzahlung“ gefordert.46 

Zum Teil wird es in diesem Zusammenhang als ausreichend angesehen, wenn als Rückzahlungs-
quelle Bundeszuschüsse dienen, die im Haushalt ausgewiesen sind.47 Zwar ließe sich die Verläss-
lichkeit der Rückzahlung in diesem Fall möglicherweise unter formalen Gesichtspunkten beja-
hen, sofern sichergestellt ist, dass der Bund dem Darlehensnehmer in dem fraglichen Zeitraum 
ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Betrachtet man den Vorgang hingegen aus 
wirtschaftlicher Sicht48, ergeben sich im Hinblick auf die Vermögensneutralität jedenfalls dann 
Zweifel, wenn bereits zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung davon auszugehen ist, dass der 
Bund die Rückzahlung indirekt selbst in vollem Umfang übernehmen muss und mithin keinen 
echten finanziellen Gegenwert für die ausgezahlte Darlehenssumme erhält. Nach dieser Betrach-
tungsweise wäre die Darlehensgewährung an die Autobahn GmbH – entsprechend den 

 

43 In dem Brief des Wissenschaftlichen Beirats heißt es hierzu dementsprechend auf S. 5: „Das Ziel der Einord-
nung der Darlehen als finanzielle Transaktion könnte damit nach Auffassung des Beirats nicht erreicht wer-
den.“ 

44 BT-Drs. 16/12400, S. 19, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/16/124/1612400.pdf, zuletzt abgeru-
fen am 22. August 2024. 

45 Hellermann, a.a.O. (Fußnote 8), S. 15. 

46 Ebd. (Hervorhebung nur hier). Insoweit ähnlich: Schuster/Sigl-Glöckner/Heilmann, Dezernat Zukunft, Policy 
Paper vom 9. Juli 2024, S. 6, abrufbar unter: https://dezernatzukunft.org/wp-content/uploads/2024/07/Schuster-
et-al.-2024-Wie-wir-Bahn-und-Strassen-finanzieren-ohne-die-Schuldenbremse-zu-aendern.pdf, zuletzt abgeru-
fen am 4. September 2024. Dort wird die Auffassung vertreten, dass eine finanzielle Transaktion nur dann vor-
liege, „wenn die Tilgung des Darlehens plausibel ist.“ Es müsse also „eine Rückzahlungsquelle benannt wer-
den.“ 

47 Schuster/Sigl-Glöckner/Heilmann, a.a.O. (Fußnote 46), S. 7. Dort heißt es: „Generiert das öffentliche Unterneh-
men nicht ausreichend eigene Finanzmittel oder fluktuiert das eigene Einkommen zu stark, müssten Bundeszu-
schüsse zur Abfinanzierung des Darlehens in den Finanzplan eingestellt werden.“ 

48 Auf eine solche „wirtschaftliche Sicht“ stellt ausdrücklich auch der Wissenschaftliche Beirat an anderer Stelle 
des genannten Briefs ab, vgl. a.a.O. (Fußnote 7), S. 3. 

https://dserver.bundestag.de/btd/16/124/1612400.pdf
https://dezernatzukunft.org/wp-content/uploads/2024/07/Schuster-et-al.-2024-Wie-wir-Bahn-und-Strassen-finanzieren-ohne-die-Schuldenbremse-zu-aendern.pdf
https://dezernatzukunft.org/wp-content/uploads/2024/07/Schuster-et-al.-2024-Wie-wir-Bahn-und-Strassen-finanzieren-ohne-die-Schuldenbremse-zu-aendern.pdf
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Überlegungen des Wissenschaftlichen Beirats – nicht als finanzielle Transaktion zu bewerten, 
sodass der Vorgang bereits aus diesem Gund der Schuldenbremse unterfiele. 

Hellermann wählt dagegen einen anderen dogmatischen Anknüpfungspunkt und geht im ersten 
Ansatzpunkt davon aus, dass eine Darlehensgewährung an die Autobahn GmbH als finanzielle 
Transaktion einzuordnen und damit „grundsätzlich nicht schuldenbremsenrelevant“ sei.49 Für 
eine solche Einordnung spricht – wie bereits ausgeführt – der Wortlaut des § 3 G 115. Daran an-
knüpfend untersucht Hellermann, „ob die – partiell an die Stelle von Zuschüssen des Bundes tre-
tende – Darlehensfinanzierung sich im Einzelfall als rechtsmissbräuchliche Umgehung der 
staatsschuldenrechtlichen Vorgaben des Art. 115 Abs. 2 GG darstellt und deshalb als schulden-
bremsenrelevant anzusehen ist.“50 Ein vom Bund gewährtes Darlehen könne die Autobahn GmbH 
auf Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften nur aus Mitteln bedienen, die ihrerseits dem 
Bundeshaushalt entstammen.51 Es bestehe damit „ein nicht unbeträchtliches Risiko, dass bei ei-
nem vom Bund gewährten Darlehen dessen vollständige (indirekte) Bedienung aus Bundeszu-
schussmitteln als eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung angesehen würde.“52 

Im Ergebnis stellen somit sowohl der Wissenschaftliche Beirat als auch Hellermann mit unter-
schiedlicher dogmatischer Herleitung darauf ab, ob der Bund den Schuldendienst für das von 
ihm vergebene Darlehen indirekt selbst in vollem Umfang übernehmen müsste. Hiervon gehen 
beide Stellungnahmen im Falle einer Darlehensvergabe an die Autobahn GmbH angesichts der 
geltenden Vorgaben des BFStrMG und des InfrGG aus. Auf Grundlage der bestehenden Rechts-
vorschriften sprechen die aufgezeigten Aspekte mithin klar für die Schuldenbremsenrelevanz ei-
ner solchen Maßnahme. 

3.3.2. Direkte Vereinnahmung des Mautaufkommens durch die Autobahn GmbH 

Beide Stellungnahmen gehen zudem auf eine Überlegung ein, nach welcher der Autobahn GmbH 
„originär eigene Einnahmen“ in Form von Mauteinnahmen aus dem BFStrMG zugewiesen wer-
den könnten.53 Zum einen könnte ein solches Vorgehen dazu geeignet sein, die Vermögensneut-
ralität der Darlehensgewährung schlüssig zu begründen und damit möglichen Einwänden gegen 
das tatbestandliche Vorliegen einer finanziellen Transaktion zu begegnen. Insofern ließe sich die 
Erwägung anstellen, dass der Bund im Falle einer Rückzahlung des Darlehens aus originär eige-
nen Mitteln der Autobahn GmbH einen echten Gegenwert für die Auszahlung der Darlehens-
summe erhielte und deren Rückzahlung nicht etwa indirekt aus Bundesmitteln sichergestellt 
werden müsste. Die Übernahme des Schuldendienstes durch den Bund für ein von ihm selbst ge-
währtes Darlehen ließe sich auf diese Weise vermeiden. Nach Auffassung von Hellermann wäre 

 

49 Hellermann, a.a.O. (Fußnote 8), S. 27, 32. 

50 Ebd. S. 27 - 30, 32 f (Hervorhebung nur hier). 

51 Ebd. S. 29. 

52 Ebd. S. 30, 33. 

53 Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, a.a.O. (Fußnote 7), S. 5 f, Hellermann, a.a.O. (Fußnote 8), S. 30. 
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damit auch das Risiko, dass die Gewährung des Darlehens als „rechtsmissbräuchliche Gestal-
tung“ angesehen würde, „erheblich gemindert“.54 

Eine solche Maßnahme würde jedoch Änderungen einfachgesetzlicher Vorschriften des BFStrMG 
sowie des InfrGG voraussetzen. Welche Änderungen konkret vorzunehmen wären, hängt von der 
genauen Zielsetzung des Vorgehens ab. Änderungsbedarf könnte sich insbesondere im Hinblick 
auf § 11 BFStrMG und § 7 InfrGG ergeben. Nach § 11 Abs. 1 BFStrMG wird das Mautaufkommen 
vollständig im Bundeshaushalt vereinnahmt und abzüglich eines jährlichen Betrages von 
150 Millionen Euro zusätzlich dem Verkehrshaushalt zugeführt. Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 InfrGG 
stellt der Bund der Autobahn GmbH die für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung erforderli-
chen Mittel aus dem Gebührenaufkommen nach dem BFStrMG in der jeweils geltenden Fassung 
anteilig für das in ihrer Zuständigkeit befindliche Streckennetz zur Finanzierung der ihr oblie-
genden Aufgaben aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung. 

Im Rahmen einer Anpassung der genannten Vorschriften müsste vorgesehen werden, dass zu-
mindest ein Teil des Mautaufkommens nicht wie bisher im Bundeshaushalt vereinnahmt wird, 
sondern direkt der Autobahn GmbH zufließt. Je nach konkreter Zielsetzung wären somit zumin-
dest Änderungen des § 11 BFStrMG sowie des § 7 InfrGG erforderlich. 

Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit sich die Schuldenbremsenrelevanz der Darlehensge-
währung im Wege der gesetzlichen Zuweisung des Mautaufkommens an die Autobahn GmbH 
rechtssicher ausschließen ließe. Dies dürfte zum einen von der konkreten Ausgestaltung des Vor-
gehens abhängen. Insoweit könnten unter anderem der Regelungsgehalt der neu zu fassenden 
gesetzlichen Bestimmungen sowie die Bedingungen des abzuschließenden Darlehensvertrages 
von Bedeutung sein. Hierzu liegen bisher noch keine konkreten Informationen vor. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Frage, inwieweit eine Darlehensvergabe des Bundes 
im Einzelfall schuldenbremsenrelevant sein kann, bisher nicht in der verfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung erörtert wurde. Auch in der Literatur haben sich gegenwärtig noch keine allge-
mein anerkannten Kriterien für die Beurteilung der genannten Fragestellung entwickelt. Vor die-
sem Hintergrund lässt sich nicht abschließend beurteilen, ob auf die vorgeschlagene Weise si-
chergestellt werden könnte, dass eine Darlehensgewährung an die Autobahn GmbH durch die 
Zuweisung eigener Einnahmen an das Unternehmen schuldenbremsenneutral wäre. 

4. Ergebnis 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die aufgezeigten Aspekte auf Grundlage der bestehenden 
einfachgesetzlichen Vorgaben des BFStrMG und des InfrGG klar für eine Schuldenbremsenrele-
vanz der Darlehensvergabe an die Autobahn GmbH sprechen. Sofern die Rückzahlung des Darle-
hens nicht durch originär eigene Einnahmen der Autobahn GmbH erfolgen kann, sondern indi-
rekt in vollem Umfang durch den Bund sichergestellt werden muss, bestehen bereits Zweifel am 
tatbestandlichen Vorliegen einer finanziellen Transaktion (vgl. hierzu unter 3.1. und 3.3.1.). 
Selbst wenn man eine unter den genannten Bedingungen erfolgende Darlehensvergabe als finan-
zielle Transaktion einordnen wollte, erschiene diese Maßnahme als rechtsmissbräuchliche 

 

54 Hellermann, a.a.O. (Fußnote 8), S. 30. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 055/24; WD 4 - 3000 - 062/24 

Seite 14 

Umgehung der staatsschuldenrechtlichen Bestimmungen und wäre mithin im Rahmen der Schul-
denbremse zu berücksichtigen (vgl. hierzu unter 3.2. und 3.3.1.). 

Eine andere Beurteilung käme möglicherweise dann in Betracht, wenn die Autobahn GmbH das 
Mautaufkommen nach dem BFStrMG direkt (ganz oder zum Teil) selbst vereinnahmen würde. 
Voraussetzung hierfür wären allerdings Änderungen des BFStrMG und des InfrGG. Soweit die 
Rückzahlung des gewährten Darlehens auf diese Weise aus originär eigenen Einnahmen der Au-
tobahn GmbH sichergestellt werden könnte, ließe sich dieser Aspekt als Argument für das Vorlie-
gen einer finanziellen Transaktion und gegen den Einwand einer rechtsmissbräuchlichen Umge-
hung der staatsschuldenrechtlichen Bestimmungen anführen. Allerdings hängt die rechtliche Be-
wertung dieses Vorgehens von dessen konkreter Ausgestaltung ab. Unsicherheiten bestehen wei-
terhin auf Grund der Tatsache, dass sich zu der Frage, inwieweit eine Darlehensvergabe des Bun-
des im Einzelfall schuldenbremsenrelevant sein kann, bisher weder in der verfassungsgerichtli-
chen Rechtsprechung noch in der Literatur allgemein anerkannten Kriterien entwickelt haben 
(vgl. hierzu unter 3.3.2.). 

*** 
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